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XVII. Post-, Telegramm- und Fernsprechgebuhren.

Gältig vorn l. Jänner 1939 an.

1. Poftgebiihren.

Gebühren für Briefsendungen.

Inland und Freie Stadt Danzig.

· « · Druck- Geschäfts- Waren- Mischsen- VIind -
1 . ., ·, en

Brlesp ) Gglåm sachen2) papiere-) proben dringen-) Påckch en schrift-

« . - « . . sendungen

Ilns Gramm— JJW Reichspfennig

Ortsdienft 20 Z bis syst-g biHs ka

« 40 ö t-
20 8 50 4 . gewicht

250 16 100 8 8 8 s» von 5 kg

500 20 250 15 15 15 15 3 My-

1000 30 500 30 30 30 30

Ferndienst

20 12 . . » . .. .
o tquten Etnfchrerbgebnhr . · · .30.7-’«- Eilgebu r bei Vorauszahlnng

250 24 Orkdfieklst 5 M- qusckseiuuehählk Zo J? Flug ten Zug-weg 40 WI). · . . M S U e

500 40 Ferndienstö ,, HEXEinng ? . . . .40 im LeindzstteaoTTFichso ,,

1000 60 '

Briefe. «

Höchstgewicht: J kg (Rohrpost 20 g). Höchstmaße: Länge, Breite und Höhe zusammen 90 em, größte

Länge 60 em; Mindestmaße:-Länge 10s5 am, Breite 7t4 em. Rollenform: Länge und doppelter Durch-

messer zusammen 100 em, größte Länge 80 em; Mindestmaße: Länge 10’5 em, Durchmesser 2 em.

Postkarten.

(Privat) oerfertigte mit einer Länge von 10«5 bis 14«8 cm und einer Breite von 7«4 bis 10·5 cm zulässig.

1) Nach der Freien Stadt Danzig gelten für Briefe iiber 1000 g die Weltpostoereinsgebiihrem Gebühr für Briefe der

Poxtåchewegrzsmer an die Poststheckämter (PSA) in Poftscheckangelegenheiten bei Versendung der besonderen Schall-rief-

UM II c .

E) Elsach der Freien Stadt Danzig gelten fiir Druckfachen, Geschäftspapiere und Mischsendungen iiber Zoog die

Weltpoftvereinsgebiihren. . . .

I) Fiir Eilbriefsendungen nach der Freien Stadt Danzig, die den Weltpostoereinsgebiihren unterliegen, 50 sit-.-

 

Drucksachetr. -

Für Drucksachen ist nicht der Jnhalt des

Schriftftückes, sondern die herstellungsart und dcr

verwendete Druckträger maßgebend. Als Druck-

sache kann lediglich Gedrucktes oder unter be-

stimmten Voraussetzungen mechanisch Verviel-

faltigtes gelten. Es muß in allen Fällen ein Ur-

stlick vorhanden sein, das die Grundlage für das

Anfertigen von Vervielfältigungen bildet. Diesem

Erfordernis entsprechen wohl hektographische Ab-

öUge von Schriftstiicken, die ursprünglich mit

Schreibmaschine hergestellt waren, nicht aber

Schriftstücke, die als Schreibmaschinenurschriften

Oder -durchfchläge verschickt werden. Deshalb sind

Imt der Schreibmaschine hergestellte Schriftstiicke

Und Durchschläge sowie mit der Hand oder der

Maschine geschriebene Ukschriften (Manuskripte)

keine Drucksachen. Es ist aber zum Beispiel ge-

stattet, Berichtigungsbogen als Drucksache zu ver-

Wenden und dabei die Urschrift (Manuskript) bei-

zufügen. Jm Laufe der Zeit hat die Deutsche

 

Reichspost, abweichend von dem Grundsatz, daß·

als Drucksache nur Gedrucktes zulässig ist, auf

vielseitiges Drängen der Postbenützer eine Reihe

von Ausnahmen zugelassen. Zum Beispiel dürfen

Druckfehler berichtigt, Stellen des Druckes ge-

strichen, Wiirter oder Teile des Druckes durch

Unterstreichung hervorgeht-dem Ziffern nachge-

tragen oder geändert werden. Ferner sind sonstige

Aenderungen im Wortlaut sowie Nachtragungen

bis zu fünf Worten zugelassen.

höchstgewicht: 500 g: höchst- und Mindestmasze

für Drucksachen in Kartenform wie für Post-

karten; sonst wie für Briefe.

Ermäßigte Druckfachengebühr im Verkehr mit

dem Auslande.

a) Zeitungen und Zeitschriften, sdie im Deut-

schen Reich herausgegeben und unmittelbar von

den Verlegern oder deren Beauftragten (Drucker,

Buchbinder, Kommissionäre) nach bestimmten
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Ländern oersandt werden. (Geschäftliche Druck-

sachen, wie Warenoerzeichnisse, Geschäftsanzeigen,

Preislisten usw., find ohne Rücksicht auf die Regel-

mäßigkeit ihrer Veröffentlichung von der Ermäszik

tgung ausgeschlossen.)

b) Bücher, Druckhefte und Musikanten nach be-

stimmten Länsdern, die, abgesehen vom Ausdruck

auf dem Umschlag und den Schutzblättern der

Bände, keinerlei Ankündigungen oder Auf-rei-

sungen enthalten. (Sie können von jedermann zur

ermäßigten Gebührversandt werden. Posttarten

mit Notenbruchstiicken gelten hier nicht als Musik-

-noten.) «

Die ermäfzigte " Drucksachengebühr

wicht 2 lcg, einzeln versandte, ungeteilte Druck-

bände 3 kg) beträgt für je 100 g 5 Eis-L Für Sen-

dungen nach der Freien Stadt Danzig, Luxemburg

und Ungarn im Gewicht bis 20. g ist die gewöhn-

liche Drucksachengebühr von 3 M-, für Sendungen

über 20 bis 50 g die gewöhnliche Drucksachen-

gebühr von 4 Eis- zu entrichten. Ferner ist für

Sendungen nach Luxemburg und Ungarn von

mehr als 800 g bis 1 kg die gewöhnliche Druck-

sachengebiihr von 40 Ih- zu erheben, da diese Ge-

bührensätze niedriger sind als die ermäßigten

zwischenstaatlichen Drucksachengebühren.

Gefchäftspapiere.

Geschäftspapiere sind Schriftstücke, die nicht

die Eigenschaft einer persönlichen Mitteilung

haben. Hieher gehören auch die ohne Berichti-

gungsabzug zu versendenden Urschriften (Manu-

skripte). Persönliche Mitteilungen über den Ab-

druck und über die höhe des honorars dürfen

den Sendungen-, wenn sie als »Geschäftspapiere«

gelten sollen, nicht beigefügt werden.

höchstgewicht: 500 g; höchst- und Mindestmaße

«wie für Briefe. Aufschrist: »Geschäftspapiere«.

Warenproben.

Als Warenproben gegen ermiißigte Gebiihr

sind zugelassen: Proben und Muster, kleine Wa-

»renmengen, einzelne Schlüssel, abgefchnittene

frische Blumen usw. Warenproben müssen sich zur

-Versendungs mit der Briefpost eignen. Briefliche

Mitteilungen dürfen nicht beigefügt werden.

höchstgewicht: 500 g; Höchst- und Mindestmaße

(F)öchstge- .
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wie für Briefe. Aufschrift: »Warenprobe«,

»Probe« oder ,,Muster«.

Mischsendnngen.

Als Mischsendungen, für die ebenfalls ein- er-

mäßigter Gebührenatz besteht,- dürfen Druck-

sachen, Blindenschrifsendungem Gefchäftspapiere

und EWarenproben zusammengepackts werden. Das

höchstgewicht ist 500 Gramm.

Geschäftspapiere, Warenproben und Missis-

 

ssendungen, die den Sonderbestimmungen nicht ent-

sprechen, unterliegen der Briefgebühr.

höchstgewicht 500 g; höchst- und Mindestmaße

wie für Briefe. Aufschrift: ,,Mischsendung«.

Päckrhenx

-(«Jnland). Höchstgewicht:«2 kg;· höchst- und

Mindestmaße wie für - Briefe. Aufschrift:

,,Päckchen«.

Blindenschriflsendungen.

Höchstgewichh 5 kg; Ausdehnung: wie bei

Drucksachen. Aus-schrift: »Vlindenschrift«. Ge-

bühren: Jn., Da., L» U.: bis 5 leg 3 Eis-A übriges

Ausland für je 1 kg 3 «7«-,,,«.

Nachnahmesendungem

deren Abgabe gegen Barzahlung erfolgen soll-

werden dem Empfänger nur gegen Einziehung

der Nachnahme ausgefolgt. Zugelafsen sind alle

Arten Briefsendungen einschließlich Wsertbrieß

sendungen bis zum höchstbetrag von WORK-L

Freimachungszwang Beförderungsgebühr wie für

gleichartige Sendung ohne Nachnahme Vorzeige-

gebühr 20 IM. Der eingezogene Nachnahmehetrag

wird um die Postanweisungs- oder Zahlkarten-

gebühr gekürzt-

Postaufiräge zur Geldeinziehung.

Dem Postaustrag ist das einzulösende Papier

(quittierte Rechnung, quittierter«Wechsel, Zins-

schein usw.) beizufügen. höchstbetrag der gegen

Ausfolgung des Papieres oder mehrerer Papiere

einzuziehenden Summe 1000 JML Beförderungs-

gebühr wie für einen gleichartigen Einschreib-

brief. Vorzeigegebühr. Der eingezogene Betrag

wird um die Postanweisungs- oder Zahltarten-

gebühr gekürzt.

 

Kunst- und Ba u-Schl055erei

EisenkonstruWiens-Werkstätte

Hin«ci( EG
Ubernahme sämtlicher Beschlagerbeitem Eisenkonstruktionen,

Bauständer, Eisenporialenlagen mit Metalliiberzug, Scheren-

gitier und alle in das Fach einschlägigen Arbeiten

Linz e. D., Klammstratze Nr. 20 TELEPHON Ne. 51—74
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Ausland.

l- »= Luxemburg, U = Ungarn.

. ’ sp .. z Geschäfts- Waren- - . Z Postw-

Pnefe Oruchachen ) papiere proben Packchen ) weisungenl

übriges übriges übriges übriges übriges

U , Aus- Aus- Aus- Aus- Ans-

" landl) B· land land land land .

» ais Zog Gmsfm « uäd näh sxic je L fik: je fiik je
· - .. . Do Und 50 U Ho

Gälrsnm WW l 20 W U Tägli- U 5 OF, U ZJZJ 10 Fr-

je weitere 20 g« 5 Ziter Essan Jäth ZEISS-

10 sw l 15 Jn- 25 y« 10 ins- 50 M »-

Reichsmark Reichsmark

20 ——20 —·25 20 —·03 .l

40 . —'30" —·40 50 — ·04 -—·05 4) ,

so --40 —·55 100 —-08 —-1o —-08 —-08 —-10 Siehe

; so ——-50 —s7o 150 —·15 —-15 —·15 ——15 —«15 « SMZZSX

s 100 k«60 —’85 200 ———«15 —«20 —·15 .—«15 —«20

«» 120" «—·70 1«—— 250 —«15 —«25" —’15 -—·25 —«15 —«25 —’50

140 —·80 1«15 300 —«30 ——«30 —·30 —«30 —«30 —«30 —«50 —«60

160 —«9l) 1«30 350 —«30 —«35 —sz·30 —«35 —«30 —«35 ——«56 —-70.

180 1« — 1’45 400 —«30 «—«40 —«30 —«40 —’30 —«40 —«64 —’80

200 1«10 It60 450 —«30 ——’45 -—«30 —'45 —’30 »——«45 —«72 —’90

220 1«20 1«75 500 —«30 -—··50 —«30 —«50 ——«30 —«50 —"80 '-

240 1«30 1·90 550 ,—·40 —«55 —«40 —«55 —«88 1’10

260 1·40 2«05 600 —.40 —·60 —-40 —"60 - —«96 1'20

280 1«50 2«20 650 —«40 -——·65 ——«40 ——’65 1·04 1«30

- 300 1·60 2«35 700 —’40 ——·70 —·40 —’70 1«12 1«40

320 . 1·70 2«50 750 —«40 ——«75 —·40 —«75 1«20 1'5()

340 1«80 2·65 800 —- «40 -·80 —·40 —·80 1«28 1«60

360 1·90 2·80 850 —«40 -—·85 ——·40 —·85 1«36 1’70

380 2’ — 2·95 900 —«40 -——«90 —«40 —'90 1·44 1«80

400 2·10 3«10 950 — «40 —«95 —«40 —«95 1·52 1'90

s » .1000 —«40 1-— —«4o. I-— « 1·60 2-—

« uspfespr mehr mehr

«t Um Um no 1000 g " ti« d « G -

10 Js-« iw wiss-- ehrenfeste risse-»z-

Höchstgewicht i Blinden xi t-
————YFW Mischsendungeu unterliegen den Gebührensätzen sendmxåhenf

und fiir Drucksachen, jedoch wenigstens der Mindest- .

Inland üstiges gebühr für Geschäftspapiere, wenn sie Geschäfts- .I· U übrige-

papiere, und wenigstens der Mindestgebiihr für - Ausland

. Warenproben, wenn sie Warenpraben enthalten.

Briefe « 1kg Zkg bis zum Höchstgewicht

Druck- · , " von 5 kg

Gsarchhenf 000 g 2 »s) Postkarten nach U . . . . . . . . . . . 10 Fin- ff

es ä ts« übri eslAnsland1 . . . . . . . . . . 15 Zis- -s · «

papieke 500 ,, 2 » g ) - 3 W fuk F XLO g-

Waren- X .

proben 500 ,, 500 g " i

Mischsens Einfchreibgebiihr . . . . . . . . . 30 M- » . l

dungen500 ,, 2kg — Rückscheingebühr Eilgebuhr bei Voraus-

lemkkens Zk , bei de: Aufgabe . . . . . . . . .30 nn- bezÅIllZslundg dzizczwdjen

»Du - g O » na trä li ’ . . . . . . . 40 Its-«- CU ers V «-

Parkchen 2 ,, 1 ,, ch g ch

   

r) ä;
Nach Luxemburg: Briefe bis 1000 g und Posttarten wie Inland.

Grenzoerkehr mit der Schweiz: Briese für se Zog 12 Wes, Postkarten 6 Zw.

2) Ermäßigte Drucksachengebühr nach Artikel Il, §3, Welwostoertra

it) Päcichen nach Luxeniburg bis zum Höchftgewicht von lkg . . . 0

«) Nach U Mindestgebiibr 20 Kur-. « « — »

, 5) Jm Auslandoerkehr sind Einzeldrnckbände bis zum Gewichte von-ZU zugelassen. Nach Danzig bec mehr als

0003 und nach Luxernburg und Ungarn bei mehr als 10003 gilt die Drucksachengebuhr des Weltpostoertehrs.

C) Für Eilbriefsendungen nach Luxemburg, die den ermäfzigten Gebiihren unterliegen . ., .

g, siehe Seite 325.

s ein-.

40 Hin-T



328 Post-, Telegramm- und Fernsprechgebühren.

Paketsendungen «(·Jnland).

 
 

 
 

 

 
 

 

Gebühr «

2. Zone Z. Zone 4. Zone

Gegenstand »Es herze ists-m

Elt s W- Øll JW Mil- stx Mit OF JM J«

Gewöhnliche Pakete

bis 5kg. . . . — 30 — " 40 . — so — 60 — 60

iibec 5 » 6 ,, . — 35 — 50 — 80 — .- 90 1 —

,, 6,,« 7,, . . . . — ·40 — 60 1 — 1 20 1 40

,, 7 ,, 8,, . . .. — 45 -— 70 1 20 1 50 1 80

s ,, 9 ,, . . — 50 — 80 1 40 1 so 2 20

» s » 10,, . . .. — 55 — 90 1 60 2 10 2 60

» 10.,, 11 ,, . . . . — 65 , 1 05 21 80 2 35 2 90

,,11»»12,, . -. .. — 75 1 20 2 — 2 60 3 20

12 ,, 13 » . . . . — 85 1 35 2 20 2 85 3 50

,, 13 »«14,, . . . . — 95 1 50. 2 40« 3· 10 3 80

,, 14.» 15 ,, 1 05 1 65 2 60 3 35 4 10

,,15»16,,.... 1 15 1 80 2 so 3 so. 4 4o

,,16,,17,, ....- 1 25 1, 95 3 — 3 85 4 70

,, 17 ,, 18 ,, ,. 1 35" 2" 10 3 - 20 4 10 5 —

,, 18 » 19 ,, . . . . 1 45 2 25 « 3 40 4 35 5 30

,, 19 ,, 20,, . . .. 1 55 2 40 3 60 4 60 5 60

 
 

 

 
 

 
 

Für sperrige Pakete wird ein Zuschlag von 50 o, H. der Paketgebühr erhoben.

Für dringende Pakete (Freimachungszwang) beträgt die Sondergebühr — neben der

Paketgebiihr — 1 MS, außerdem wird die Eilzustellgebiihr erhoben, wenn die Zustellung durch

besonderen Boten gewünscht wird. -

Nachnahmepakete siehe S· 330.

 

l «

Postgiiter ( l

bis 5 kg . . . — 30 — 40 — - 40 ·- 50 — 60

über 5 » 6 ,, . —- 35 — 45 —- 50 — 60 — 80

»6,, 7s40 —- 50 — Sol— 70-I1 —

 

« Jm Dienst zwischen Ostpreußeri und dem übrigen Reich wird die Gebiihr der jeweilig nächst-

niedrigeren Zone erhoben. Sperrgutzuschlag wie bei Paketen. «

  

Wertpakete Wertkästchen (nur nach dem Ausland)

n) Paketgebühr ' Die Gebühren setzen sich zusammen aus-:

«b) Wertangabegebiihr 1. der Beförderungsgebühr für je Zog — 20

für je 500 Mit . . — 10 mindestens jedoch 80 IN (Höchst-

o)«Behandlungs- sgelmchk 1 kg);

Febiichr Egr verk 2. der Einschreibgebühr . . . . . . «- 30

iege te ertpa ete . « « «-

bis 100 M Wert- — 3 ZZZ XFEHHUFUITLVIIUHÄ luk IF — 30
angabe . . . — 40 ’

über 100 JZJC Wert-

angabe . — 50

Für unversieg. Wert-

pakete und Wertpostgüter

(zulässig bis 500 ÆJO

Wertangabegebiihr . . - —- 10
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Gebühren fiir Postanweisnngen.
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Inland und Freie Stadt Danzig. Ubriges Ausland

ür ewö nli e otanweiiin en: Dis-Z Feste Gebühr ' . . . . .FM —’20

F g bli; 13H3«f« . ·f « g . —.20 dazu: für 2025926 , .- . . ,,- —-10

-- · " - " ’ iun en an rdem die Ge-

uber l» läg « « ’ · « · « ,ZitherIII-ZWEITERfliciidwcklljenfglls diePEeilzustellgebiihn

,, 100 » 250 » —-60

,, 250 ,, 500 » —·80 W-

» 500 » 750 ,- 1.—— bis 20 ZM . . . . . . . —«-30

,, 750 »1000 ,, . . . . . . 1’20 über 20 » 48 ,, . . . . —«48

« ele ra i e otanwei un en: » 40 » S » —·5

xeliilifchbGegühkfliirslilberiiiåeimEilzixstellqingj ,, 60 » 80 ,, —«60

bis 25 Mr . . . . . . . 2s50 » 80 » 100 » — · . - - - - —«70 «

über 25 » 100 » . . . . . . s— » 100 » 120 » —«80

sd » 100' ,, 250 » . 3s50 » 120 » 140 » - - - - - - - —«90

» » » . · - . . . .. HE— » » · - - - - - 1·—

;, 500 » 750 ,, 4s50 » 160 » 180 » 1«10 .

,, 750 ,,1000 ,, . . . .5-— » 180 » 200 » — - · - - · - 1«20

,, 1000 JM (unbeschränkt) » 200 » 220 » - - - - · - - - 1«30

für je weitere 250 Mr » 220 » 240 » - - - - - 1«40

oder einenTeil davon mehr. . . . 1«— » 240 » 260 » - - - - - - — 1«50

. » 260 ,, 280 ,, . . . . . . . 1-60

Austraii eher Bund, Brit-Innere Groß- » 280 » 300 » 1«70

britannijenund Nordirland, brit. Koloiiien » 300 » 320 » - - - - · — 180

nnd Schntzgebiete usw., Jrland, Neuseeland » 320 » 340 » - - - - - 1·90

und Südafrikanische Union. » 340 » 360 » - - - - — - - 2«—
· — ,, 360 — -380 » - . . . . . · 210

bis 30 sit-Xb . . . — 30 Mk- 380 400 2.20
» » · . . . « . . = » » » - . - · · . .

fiirjede weiteren 60 Nlb mehr=60 » " 420 " 440 « ’ · · · · « ' 2.40
TH-- - « v - -- ,, » «

Jäger-gelebtsteil-neigeErkennest-ists » 440 » 460 » - . - - — - - 2s50
« " « ,, 460 » 480 ,, . -. 2·60

Ælb ,, 480 ,, 500 ,, . . . . . . . 2«70

bis 30 Ælö . . . —.30 ,, 500 ,, 520 ,, . . . . . . . 2«80

über 30 ,, 60 » —.60 ,,« 520 ,, 540 2·90

,, 60 » 120 ,, 1’20 ,, 540 ,, 560 ,, 3·—

,, 120 ,, 180 ,, . . . . ( . . . 180 560 ,, 580 » . . . . . . « 3«10

,, 180 » 240 » . . . . . . . 2’40 » 580 ,, 600 ,, . . . . . . . 3«20

,, 240 » soo » 3«— ,, 600 ,, 620 ,, . . . . . . . 3-30 ,
,, 300 ;, 360 ,, 3«60 » 620 ,, 640 ,, 3’40

,, 360 ,, 420 ,, 4'20 ,, 640 ,, 660 » . . . . . . » 3·50 l

,, -420 ,, 480 ,, . . . . . . 4'80 ,, 660 » 680 » . . . . . 3«60

» 480 ,, 540 ,, . . . . 5«40 ,, 680 ,, 700 ,, . . . . . . . 3·70

, 540 ,, 600 ,, . . . . . 6«— ,, 700 ,, 720 » . . . . · 3«8,0

,, 600 ,, 660 ,s, . . . . . . · 6«60 ,, 720 ,, 740 ,, . . . . . . . 3«90

Wenn ausnahmsweise höhere Beträge Wenn ausnahmsweise höhere Beträge

vorkommen, jede weiteren 60 Ell mehr —«60 vorkommen, jede weiteren 20 Bill mehr —«10

Gebühren für Zahlkarten.

Ølb Ælb

. bis 10 ØJL . . . . . . . —«10 über 1750 bis 2000 Ølö . . . . . . —«90

iiber 10 ,, 25 ,, . . . —««15 , 2000 Ælb (unbesrhränkt) . . . . 1«—

" 133 » " fiir telegraphische Bahlkarten (ein-

" 250 » 500 » —.30 schließlich der Gebiihr fiir das

T 500 I 750 I · . · « · « . —·40 .Ubekael-)T
»-- 750 Mo . —.50 » , bkg 500 ser . . . . . . . 2s50
1000 »Um » ' « " ' ' —.60 uber 000l ,,1000 ,, . . . . . . . 3«——

:1250 11500 » · ' ' « · ’ « —.70 für je weitere 500 » (unbeschränkt) . 1-—

» 1500 ,,1750 ,, . . . . . . . —«80 für das Behandeln als Eilaiiftrag . 1«—

 



Wertbriefe.

a) Inland und Freie Stadt Danzig.

Die Gebiihren setzen sich zusammen

aus: ’

1. der Gebühr für einen gewöhnlichen

Brief,

Z. der Wertangabegebiihr von .

für je ·500 XMZ der Wertangabe,

Z. der Behandlungsgebühr

bis 100 »Es-It Wertangabe

über 100 Jst-it Wertangabe

. EIqu —.10

» —.4o

» —.50

b) Nach dem Auslande.

Die Gebühren setzen sich zusammen aus:

1. der.Gebühr für einen Einfchreibbrief gleichen

Gewichts,

2. der Wertangabegebühr von .

für je 500 JEJL

. MJL —.30

Nachnahmefendungen.

1. Nachnahmebriefsendungem

(Freimachungszwang.)

a) Inland und Freie Stadt

(höchftbetrag 1000 Why-s

Es werden erhoben:

1. die Beförderungsgebühr wie für

gleichartige «- Briefsendungen ohne

Nachnahme, bei Einschreib- und Wert-

sendungen auch die Einschreibgebühr

oder die Wertangabegebühr und Be-

handlungsgebühr,

2. die Borzeigegebiihr von . Malt —.20

Der eingezogene Betrag wird um

die Postanweisungs- oder die Zahl-

kartengebühr gekürzt. Jin Gebiet der

Freien Stadt Danzig werden andere

Postanweisungsgebühren erhoben als

im innerdeutschen Dienst.

b) Ausland (soweit zugelassen):

1. die Beförderungsgebühr wie für eine

gleichartige eingeschriebene Brief-

fendung oder für eine gleichartige

Wertsendung ohne Nachnahme,

2. die Nachnahmegebühr (vom Absender

zu entrichten):

a) wenn der eingezogene Betrag durch

Postanweisung übermittelt werden

Danzig

soll. ·

eine feste Gebiihr von . Mel- —.40 "

eine Steigerungsgebühr für je

20 MJZ des Nachnahmebetrages

von . . . . . . . JU- —.10

B) wenn der eingezogene Betrag auf

ein Postscheckkonto im Bestim-

mungsland der Sendung gutge-

schrieben werden soll:

nur eine feste Gebühr von 20 W;

im Bestimmungsland werden eine

weitere fefte Gebühr von etwa
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20 JW sowie die Gebühren für

die Gutfchrift des eingezogenen

Betrages auf Postschecktonto vom

eingezogenen Betrag einbehalten.

2. Nachnahmepakete und -pofkgüler.

a) Jnland: ·

(kein Freimachungszwanxh außer bei

dringenden Pakelen).

Es werden erhoben:

1. die Beförderungsgebühr wie für ein

gleichartiges Paket oderPostgut ohne

Nachnahme, bei versiegelten Wert-

paketen auch die Wertangabe-« und

Behandlungsgebühr, bei unverfiegel-

ten Wertpaketen und -poftgütern die

Wettangabegebühr,

2. die Borzeigegebühr von . III-!- -—.26-

Der eingezogene Betragwird um

die Postanweisungs- oder die Zahl-

kartengebiihr gekürzt (fiehe unter 1 a).

b) Ausland (soweit zugelassen):

1. die Beförderungsgebühr wie für ein

gleichartiges Paket ohne Nachnahme

(hierüber wird am Poftfchalter Aus-

kunft erteilt),

2. die Nachnahmegebühr wie unter 1 1) 2.

.Poftaufträge.

GreimachungszwangJ

a) Inland-k) Göchftbetrag 1000 D.,-W

Freie . Stadt Danzig " (höchstbetrag

2100 Danziger Gulden).

Bom Absender zu entrichten:

1. die Beförderungsgebühr wie für einen

gleichartigen Einschreibbrief,

2. die Borzeigegebühr von . . MMZ —.20

Der eingezogene Betrag wird uin

die Postanweisungs- oder die Zahl-

tartengebühr gekürzt (fiehe unter 1a).

b) Ausland«(soweit zugelassen).

Vom Absender zu entrichten-

1. die Beförderungsgebiihr wie für einen

gleichartigen Einschreibbrief

Bom eingezogenen Betrag werden ab-

gezogen: «

2. die Einziehungsgebühr für jedes ein-

gelöste Postaustragspapier -. »Es-f —.25

Z. die Gebühr für jedes nicht eingelöste

Postauftragspapier .. . . . . Wall

4. die Gebühk fiik die Uebekmittiung des

eingezogenen Betrages: Postanwei-

fungsgebühr.

——.25s

i) Postaufträge zur Geldeinziehung find im

Lande Oefterreich feit 1. November 1938 einge-

führt. Die Einführung von Postaufträgen »Im-«

Annahmeeinholung und von Postproteftauftrtigell

ist noch unbestimmt
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Son ti g Gebii ren. Befinden sich bei Zahlung des Boten-

f g h E « lohns durch den Empfänger unter den

« · » « abzutragenden Sendungen mehrere

Emschkelbgebllhk « · - · - - - - « —·30 Brieffendungen, so wird fürdie erste

Kückfcheine oder Uuszahlungsfcheine (Aus- Prieffendung der volle Betrag, fur

zahlungsbestätigung) jede weitere Brieffendung ein Betrag

falls bei der Einlieferung verlangt . .-—·30 von 10 W erhoben.

falls nachträglich verlangt -·——-40 III. bei Bezahlung durch den Empfangen

Antwortfcheine, Abgabepreis .——.30 kvemx diedEclzustellung von ihm ver-

Einlieferungsbescheinigang ang . wir : . . - .

» - - -- . » Bei allen Sendungen die wirklichen

a) Tiber ethglksghnlsgxset ITZJIJEÆUEDI —10 Botenkosten, mindestens aber für jede

eja- gewo pl S a · g « Sendung die unter l für den betreffen-

l)) uber mehrere der unter-a) bezeichneten den Fall Vorgefehenen Sätze ohne die

Sendungen (Sammellieferungsbesche1n1- unter ll bei gleichzeitigem Abtragen

gung) « mehrerer Sendungen vorgesehene Er-

an einen Empfanger . .-—.10 mäßjgung»

an mehrere Empfänger je .-——.10 Z » « «

.. .. u l-I und III: Als wirkliche Botenkosten

Hochstgebuhk - —- - - - « · - · —«50 (Bot·enlohn) werden im Lande Oefter-

Einlieferung von Einfchreibsendungen ufw. reich im Landzustellbereich (Außen-

außerhalb der Postscholterstunden (Spät- bezirk, PO. § 140) bis auf weiteres

lingsgebühr) . . . -. . . . . . . -—.20 eingehoben:

Annahme von Poflsendungen durch die a) »für ein Paket über 5 kg: ÆJL

Hustelsek für den 1. und 2. Wegkilometer je ——.13

1. fur die von Ortspaketzuftellern ange- für jeden weiteren Wegmometer —20

nommenen Pakete und Postgüter . .—.10 b) · P « b» 5 k d f»' «

2. für die von Landzustellern angenom- H« em a e 15 ZU Ho er Ur

menen Sendungen, und zwar elnen anderen Gegenstanp· ·

a) für Einichreidhriefiendungen, Post- kkfr Pe« 1« W 2s Wegkkspmetek Ie -«11

anweisungen, Zahlkarten und Wert- 10 fur jeden weiteren Wegkilometer .—.16

briefe............—.

h) für Pakete und Postgüter bis 5 kg , B· Ausland

einschließlich . . . . . . . . .—·20 bei Vorauszahlung durch den« Ab-

c) für fchwerere Pakete sowie Postgüter sendet-

bis 7 kg . . . . . f. . . . . -—.30 a) Brieffendungen 2)—-.50-

Vkingende Pakete (Dringendgebühr) b) Pakete . —.65

Zuschlag · « « « « « « « « L— Behandlung der Werlbriefe versiegellen

Zuflellgebühr für jedes zugeftellte Paket . —.15 Wekiqueie Einschreibbriessendungem

Eilzustrjlung JIosianrveifuäigenV und kZaäliingsgniueiz

Ä- Inland Und Danzig sangen mit em ermer » igenhandig ——.10

I. bei Vorauszahlung durch den Ab- Bllhyhsfsbklefe (B0hnh0lbkiefvskmiktlunw

sendekzi fur den Kalendermonat . . . . . .18.—·

s) für Briefsenduugen (einschi. der für die Kalenderwoche - 6-—

Päckchen und Postanweisungen .

im Ortszustellbereich . . . 1)—.40 Postaugwelzkarien «—-50

im Landzustellbereich .—.80 Schließfåchet

b) für Patete und Postgütek a) für ein gewöhnliches Schließfach, monot-

im Ortszuftellbereich —.60 lich . . . . . . . . . . . . . —.75

km Landzultkllbesetch 1s20 b) für ein größeres Schiießfach, monattich 1.—

Il. bei Bezahlung durch den Empfänger-, (zu·a) und h): vierteljährlich voraus zu

wetlin die Eilzustellung vom Absender entrichten.)

Ver onst ist: La ern von akelen und ok ükern
Bei allen Sendungen die wirklichen g(ngek-zing) P P sg .

Botenkoften, mindestens aber für jede täglich —10

Sendung die unter I- (a und b) für den .. t. « ' '-

betreffenden Falls vorgesehenen Sätze. Hochfilltz 2.—

» . , Unzuflellbarkeilsmeldung

- ) Fur Eilbriefsendun en nach Danzig, die den .

Welipostvereinsgebührengunterliegem 50 III-. äm ngandAUnk ntfch Danslg « ·« —·30

. 2) Für Eilbriefsendungen nach Luxemburg, ach em US an «’—«50

die den ermäßigten Gebühren unterliegen: 40 W. Lauffchreiben (Nachforschungsgebühr) . —.40
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Stundung -

monatlich für jede volle oder ange-

brochene Reichsmark . —.01 z

mindestens monatlich . —.50

Rohrposlbefärderung

Zuschlag für jeden Rohrpoftbezirk . —.10

Soll die Rohrpoftsendung dem Emp-

fänger durch Eilboten zugestellt werden,

fo ist auch die Eilzustellgebühr zu ent-

richten. ’

Luftpoftgebühren.

(April 1938.)

Als Luftpostfendungen gegen Zufchlaggebühk

find zugelassen:

a) gewöhnliche und eingefchriebene Brieffendun-

gen jeder Art, fowie Postanweisungen (letztere

nur, soweit sie allgemein zugelassen find);

b) gewöhnliche Pakete (ini Auslandsverkehr auch

dringende);

smekk »Mit Luftpost"
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c) Zeitungen.

Postgut und Wertangabe find nicht zugelassen.

Luftpoftfendungen müssen den deutlichen Ver-

(,,Pak aviou«) und nach

bestimmten Ländern einen Leitvermerk über den

Beförderungsweg tragen-

Für die Freimachung der Luftpoftbriefsendun-

gen im Jnlandsdienst gelten die allgemeinen Bor-

fchriften. "

Jm Auslandsdienft werden nicht freigeniachte

Briefe und Postkarten nicht mit Luftpoft be-

fördert. .

Für Luftpoftpakete und Postanweifungen be-

steht Freimachungszwang

Die Gebühren einschließlich des Luftpoft-

zufchlages können durch gewöhnliche Marien-

durch Luftpoftmarken oder durch Freiftempler

entrichtet werden.

Es empfiehlt sich, Luftpoftsendungen als Eil-

sfendungen aufzugeben-

2. Telegrammgebühren.

Jm Jnlandsverkehr beträgt die Wortgebühr

für ein gewöhnliches Telegramm 15 Erz-, mit

einer Mindestgebühr von JZJZ 1.50; für dringende

Telegramme die zweifache Gebührx für ein Brief-

telegramm 5 W mit einer Mindeftgebühr von

JU- —.50 und für ein Preffetelegramrn 8 JW

mit einer Mindestgebiihr von Mel-? 1.50.

Für Blitztelegramme die zehnfache

eines gewöhnlichen gleichen Telegrammes.

Gebühr

Telegrammaufgabeschein 10 M.

Für gewöhnliche Auslandstelegrarnme gelten

folgende Wortgebührem Ungarn 15 Jst-»O Sw-

wakei 15 Ehr-, Italien 17 W, Schweiz 15 FAU-

Jugoslawien 16 W; nach den übrigen Ländern

laut besonderem Telegraphentarif, der bei den

Telegraphenämtern aufliegt.

3. Fernsprechgebühren.

Für ein gewöhnliches Drei-Minuten-Gefpråch:

rk Fernzone (bis 35 Kilometer) Null —.30

· » » 5 » » —-

m« » » « « —-60

w- » f» » » —·9o

, v« » » » »

VII. » » 200 » » 1.50

» » 300 » » 1.80

VFLL » » 400 » » 2.10

IX » » » »

X » ,, 600 » ,,, 2.70

Xl » über 600 » » 3.—

. Dauert ein Gespräch in der I. und ll. Zone

länger als drei Minuten, so wird die Gebiihr für

die überschießende Zeit nach einzelnen Minuten

 

berechnet; eine -angefangene Minute wird hiebei

als volle behandelt

Für Gespräche in den Fernzonen M bis Xl

beträgt die Gebühr für die über die ersten drei

Minuten hinausreichende Gesprächszeit für jede

volle oder angefangene Minute der überschießen-

den Zeit ein Drittel der festgesetzten Gebühr-

Die Gebühr für ein dringendes Gespräch be-

trägt die zweifache, für »ein Blitzgespräch die

zehnfache Gebühr für ein in die gleiche Verkehrs-

zeit fallendes gewöhnliches Privatgefpräch.

Für die in der verkehrsschwachett Zeit .(19 bis

8 Uhr) zur Abwicklung gelangenden ,Gefpräche

begrähgt die Gebühr st- der normalen Sprech-

ge u r.
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